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Werkstoffeinsatz nachzuweisen ist. Abweichungen von dem 
durch das Informationszentrum empfohlenen Werkstoffein
satz sind zu begründen.

Aufgaben des Informationszentrums

§ 6

(1) Das Informationszentrüm ist verpflichtet, auf der Grund
lage von Anfragen an Betriebe, Kombinate und Einrichtun
gen sowie wirtschaftsleitende Organe und Staatsorgane Werk
stoffinformationen
— zur Werkstoff suche,
— zur Kennwertsuche,
— zu Industriepreisen und Lieferformen für Werkstoffe und 

Halbzeuge,
— über die Verfügbarkeit der Werkstoffe entsprechend den 

Lieferprogrammen der Werkstoffhersteller sowie aus Im
porten,

— zu staatlichen Einsatzbestimmungen für Rohstoffe und 
Materialien

zu erteilen. Die Werkstoffinformationen erfolgen auf der 
Grundlage der in den Anfragen vorgegebenen Anforderungen 
sowie des zum Zeitpunkt der Anfrage gespeicherten Infor
mationsfonds der Werkstaffdatenbaiik.

(2) Das Informationszentrum hat eine enge Zusammenarbeit 
mit den Werkstöffeinsatzberatungsstellen der werkstoffher- 
stellenden Bereiche zu gewährleisten. Es hat auf die Verwen
dung von Werkstoffen aus der Produktion der DDR und der 
anderen RGW-Länder, insbesondere der UdSSR, zu orientie
ren und von der erkennbaren Verfügbarkeit der Werkstoffe 
und Halbzeuge auszugehen. In diesem Zusammenhang nutzt 
das Informationszentrum den in den RGW-Ländern vorhande
nen und im Rahmen des Systems für Standard-Richtwerte für 
Stoffe und Werkstoffe der RGW-Länder (SSSD RGW) ent
stehenden Datenfonds über Werkstoffe.

(3) Das Informatiönszentrum ist verpflichtet, die Auswer
tung der Erfahrungen und der erzielten materialökonomischen 
Effekte auf der Grundlage der gemäß § 5 Abs. 3 abzuschlie
ßenden Vereinbarungen mit den werkstoffverarbeitenden Be
reichen zu sichern. In enger Zusammenarbeit mit den Stütz
punkten gewährleistet das Informationszentrum die Aktuali
sierung der gespeicherten Daten.

(4) Das Informationszentrum hat die zur Durchführung sei
ner Aufgaben notwendigen Informationen über die Werk
stoffgebiete gemäß Anlage zu dieser Anordnung zu speichern.

§7

Das Informationszentrum ist verantwortlich für die

— Ausarbeitung von Vorschlägen zur qualitativen Unterset
zung der zentralgeplanten Aufgaben des Staatsplanes Wis
senschaft und Technik zur Kennwertermittlung durch die 
wirtschaftsleitenden Organe und Kombinate der werkstoff- 
herstellenden Bereiche,

— methodische Anleitung der werkstoffverarbeitenden Be
reiche bei der Nutzung des Informationszentrums durch die 
Schulung der Mitarbeiter der produktionsvorbereitenden 
Bereiche sowie Herausgabe von Informations- und Arbeits
material zur Gewährleistung der Zusammenarbeit zwi
schen dem Informationszentrum und den Nutzern,

— Ausarbeitung von Empfehlungen für die
• Entwicklung neuer Werkstoffe / „
• Einschränkung des Werkstoff Sortiments
• Entwicklungsrichtung von Werkstoffimporten
• Werkstoffkenngrößenforschung
• Entwicklung der Werkstoffprüftechnik,

— Einbeziehung. der in den werkstoffverarbeitenden Berei
chen und in Hochschulen sowie anderen Einrichtungen er

mittelten Werkstoffkennwerte in die Tätigkeit des Infor
mationssystems,

— Ausarbeitung von Vorschlägen für die Weiterentwicklung 
des Informationssystems entsprechend den Erfordernissen 
der Volkswirtschaft und den staatlichen Aufgaben sowie 
die Abstimmung der Vorschläge für die Weiterentwicklung 
des Informationssystems und der weiteren Grundrichtung 
für die Kennwertermittlung mit den Werkstoff herstellen
den und,-verarbeitenden Betrieben und Kombinaten sowie 
mit den zuständigen Organen und wissenschaftlich-techni
schen Einrichtungen,

— Entwicklung und Weiterentwicklung der notwendigen 
EDV-Programme zum Speichern und Recherchieren der 
Werkstoffinformationen entsprechend den Bedürfnissen des 
Informationssystems.

■ § 8
Aufgaben des Amtes für Standardisierung, Meßwesen 

und Warenprüfung

(1) Das Amt für Standardisierung, Meßwesen- und Waren
prüfung sichert in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 
Wissenschaft und Technik, dem Ministerium für Materialwirt
schaft, den Industrieministerien, dem Ministerium für Bau-

_ wesen und dem Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungs
güterwirtschaft die Einheitlichkeit und Koordinierung der Er
arbeitung und Überarbeitung von Standards und gewährlei
stet, daß sie die für den volkswirtschaftlich effektiven Mate
rialeinsatz notwendigen Festlegungen unter Nutzung der Er
kenntnisse des Informationssystems für Werkstoffe enthal
ten.

(2) Zur Gewährleistung der umfassenden Beschreibung der 
Gebrauchseigenschaften der Werkstoffe entsprechend dem 
neuesten Stand von Wissenschaft und Technik unter Anwen
dung moderner Prüfverfahren hat das Amt für Standardisie
rung, Meßwesen und Warenprüfung die wirtschaftsleitenden 
Organe' und die den Ministerien direkt unterstellten Kombi-" 
nate der werkstoffherstellenden Bereiche sowie die Stütz
punkte des Informationssystems über die Methoden zur Er
mittlung der Werkstoffkennwerte in Zusammenarbeit mit dem 
Informationszentrum zu1 beraten.

(3) Das Amt für Standardisierung, Meßwesen und Waren
prüfung unterstützt im Rahmen seiner Verantwortung und in 
Abstimmung mit den im Abs. 1 genannten staatlichen Orga
nen die Erarbeitung von Grundlagen- und Prüfstandards zur 
weiteren Durchsetzung des Informationssystems.

(4) Das Amt für Standardisierung, Meßwesen und Waren
prüfung sichert in Abstimmung mit dem Ministerium für Ma
terialwirtschaft, daß eine Bestätigung von DDR-Standards 
oder Verkündung von Fachbereichstandards, die mit einem 
Werkstoffeinsatz verbunden sind, grundsätzlich nur erfolgt, 
wenn die ökonomische Werkstoffauswahl unter Einbeziehung 
des Informationssystems vorgenommen wurde.

(5) Das Amt für Standardisierung, Meßwesen und Waren
prüfung legt in Abstimmung mit dem Informationszentrum 
im Rahmen der Qualitätsbewertung prüf- und anmeldepflich
tiger Werkstoffe den Umfang und die Qualität der zu ermit
telnden Kennwerte fest.

II.
Erlaß staatlicher Einsatzbestimmungen

§9
Inhalt

(1) Die effektive Verwendung und die Einsparung volks
wirtschaftlich wichtiger Rohstoffe und Materialien kann auf 
der Grundlage der zentralen staatlichen Planung durch staat-


